
Steuerrecht

Internationales Steuerrecht

Besteuerung deutscher Rentner in Portugal – Status des  
„residente não habitual“ im DBA-Portugal 
(BFH v. 3.9.2025 – X R 1/24)	 65

Einkommensteuer

Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für ein Kleinflugzeug 
(FG Münster v. 15.4.2025 – 9 K 126/22 K,G, rkr.)	 71

Altenteilswohnung im Versorgungsvertrag – Sonderausgaben
abzug des Nutzungswerts bei Hofübergabe 
(FG Nürnberg v. 6.2.2025 – 4 K 1279/23, Rev. eingelegt,  
BFH X R 5/25)	 75

Verrechnungsverbot für Verluste aus Warentermingeschäften 
(FG Niedersachsen v. 23.10.2024 – 3 K 2/24, Rev. eingelegt,  
BFH IV R 19/24)	 78

Einkünfte aus einem privaten Veräußerungsgeschäft:  
Vorangegangener Grundstückserwerb unter Angehörigen  
unter Marktwert – subjektiver Tatbestand einer gemischten  
Schenkung – Feststellung des Willens zur unentgeltlichen  
Zuwendung 
(FG Düsseldorf v. 8.4.2025 – 10 K 245/22 E, rkr.)	 84

Lohnsteuer/Verfahrensrecht

Lohnsteuerhaftung – keine Verpflichtung des Betriebsstätten- 
Finanzamts zur sog. Schattenveranlagung bei fehlerhafter  
Einbehaltung der Lohnsteuer für beschränkt Steuerpflichtige 
(FG Niedersachsen v. 16.4.2025 – 9 K 155/22, Rev. eingelegt, 
BFH VI R 8/25)	 89

Gemeinnützigkeitsrecht

Rückwirkende Aberkennung der Gemeinnützigkeit einer  
Stiftung 
(FG Münster v. 29.11.2023 – 13 K 1127/22 K, Rev.  
eingelegt, BFH V R 27/25)	 94

Umsatzsteuer

Nachweis einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
(EuGH v. 13.11.2025 – C-639/24, FLO VENEER d.o.o.)	 99

Umsatzsteuer-Nachschau zur Klärung der örtlichen Zuständig-
keit  – Anordnung ist Verwaltungsakt  – keine Ausweispflicht  
der Amtsträger 
(FG Baden-Württemberg v. 24.1.2025 – 1 K 381/22, rkr.)	 102

Grunderwerbsteuer

Änderung des Gesellschafterbestands bei grundbesitzender  
GmbH – Rechtsträgerwechsel durch quotenwahrende  
Erbauseinandersetzung – Privilegierung als Erwerb von  
Anteilen von Todes wegen nach § 1 Abs. 2b S. 6 GrEStG 
(FG Düsseldorf v. 15.7.2025 – 11 V 170/25 A(GE), rkr.)	 109

Sonstiges

Aufhebung der Vollziehung eines EU-Energiekrisenbeitrags 
(BFH v. 27.10.2025 – II B 5/25 (AdV))	 112

Leitsätze aktueller Gerichtsentscheidungen

Gewinnhinzurechnung trotz Übernahme eines positiven  
Kapitalkontos 
(BFH v. 31.7.2025 – IV R 7/23, NV)	 116

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Abfindung einer  
Pensionszusage 
(BFH v. 17.9.2025 – VIII R 17/23, NV)	 116

Besteuerung von Zahlungen aus einem  
US-amerikanischen 401(k) pension plan 
(BFH v. 25.6.2025 – X R 23/22)	 116

Anwendung des § 50i Abs. 1 EStG auf Besitz-Personen
gesellschaften in Schenkungsfällen 
(BFH v. 16.7.2025 – I R 13/22)	 116

Verlustabzugssperre zur Verhinderung einer doppelten  
Nutzung von Organschaftsverlusten nach §  14 Abs.  1  
Nr.  5 KStG 2013 
(BFH v. 16.7.2025 – I R 20/22,G,F)	 117

Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 15 und 17 ErbStG 
(BFH v. 30.7.2025 – II R 12/24)	 117

Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft bei Lieferkette  
aus vier Wirtschaftsteilnehmern 
(EuG v. 3.12.2025 – T-646/24, MS KLJUČAROVCI, Vorab
entscheidungsersuchen des Upravno sodišče (Slowenien))	 117

Zeitpunkt der Berichtigung einer nach §  14c Abs.  1 UStG  
geschuldeten Steuer bei fehlerhafter und noch im selben Jahr  
berichtigter Schlussrechnung 
(BFH v. 9.7.2025 – XI R 25/23)	 118

Einziehung einer aus Russland stammenden Schiffsladung –  
Begriff des „Verbringens“ nach Art. 3i der Verordnung (EU) 
Nr. 833/2014 – Bedeutung von Nothafenrecht und SeeRÜbk  
im Sanktionsrecht 
(BFH v. 26.11.2025 – VII B 80/25 (AdV))	 118

Einziehung eines nach Art. 3s der Verordnung (EU)  
Nr. 833/2014 gelisteten Schiffs - Nothafenrecht und  
Ausfuhrverbot 
(BFH v. 26.11.2025 – VII B 81/25 (AdV))	 118

Entfallen der Steuervergünstigung nach § 5 Abs. 2 GrEStG  
infolge eines Insolvenzplans 
(BFH v. 27.8.2025 – II R 50/21,AO)	 119

DStRE 2/2026�  IIIINHALTSVERZEICHNIS



IV� DStRE 2/2026INHALTSVERZEICHNIS

Keine Steuerbefreiung der Einbringung von Anteilen an  
einer grundbesitzenden Personengesellschaft in erst kurz  
zuvor gegründete Kapitalgesellschaft 
(BFH v. 8.10.2025 – II R 33/23)	 119

Beruf

Beruf

Ordnungsgemäße Führung eines Fahrtenbuchs durch  
Berufsgeheimnisträger 
(FG Hamburg v. 13.11.2024 – 3 K 111/21, Rev. eingelegt,  
BFH VIII R 35/24)	 119

(Neben-)Pflichten bei Erstellung von Steuererklärungen und  
E-Bilanz 
(OLG Düsseldorf v. 13.8.2024 – 23 U 25/23)	 126

DStRE 3/2026 
 erscheint als Beilage zur DStR 7/2026 

am 14.02.2026.

Hinweis:  
Das DStRE-Jahresregister 2025 finden Sie als  

Beilage in diesem DStRE-Heft 2/2026.

Redaktion: Wilhelmstraße 9, 80801 München, Postanschrift: 
Postfach 400340, 80703 München. Telefon: (0 89)  3 81 89-0, 
Telefax: (0 89)  3 81 89-468, E-Mail: dstr@beck.de. Verant-
wortlich für den Textteil: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Dr. Andreas Koller, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin 
Susanne Wiegräfe, Rechtsanwältin Tina Rehm, alle Herzog-
Heinrich-Straße  8, 80336 München. Redaktionssekretariat: 
 Jürgen Anders.

Manuskripte und andere Einsendungen: Alle Einsendun-
gen sind an die o. g. Adresse zu richten. Es besteht keine 
 Haftung für Manuskripte, die unverlangt eingereicht werden. 
Sie können nur zurückgegeben werden, wenn Rückporto 
 bei gefügt ist. Die Annahme zur Veröffentlichung muss in 
Textform erfolgen. Mit der Annahme zur Veröffentlichung 
überträgt die Autorin/der Autor dem Verlag C.H.Beck an 
 ihrem/seinem Beitrag für die Dauer des gesetzlichen Urhe-
berrechts das exklusive, räumlich und zeitlich unbeschränkte 
Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in körperlicher 
Form, das Recht zur öffentlichen Wiedergabe und Zugäng-
lichmachung, das Recht zur Aufnahme in Datenbanken, das 
Recht zur  Speicherung auf elektronischen Datenträgern und 
das Recht zu deren Verbreitung und Vervielfältigung sowie 
das Recht zur sons tigen Verwertung in elektronischer Form. 
Hierzu  zählen auch heute noch nicht bekannte Nutzungs-
formen. Das in §  38 Abs.  4 UrhG niedergelegte zwingende 
Zweitverwertungsrecht der Autorin/des Autors nach Ablauf 
von 12  Monaten nach der Veröffentlichung bleibt hiervon 
 unberührt.

Redaktionsrichtlinie C.H.Beck: Redaktionsricht linien und 
Werkabkürzungen sind im Zitierportal des Verlags C.H.Beck 
abrufbar: www.zitierportal.de.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in dieser Zeitschrift ver-
öffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das 
gilt auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und 
ihre Leitsätze, denn diese sind geschützt, soweit sie vom Ein-
sendenden oder von der Schriftleitung erarbeitet oder redigiert 
worden sind. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenban-
ken und ähnliche Einrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift 
darf außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts gesetzes 
ohne schriftliche Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form 
vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben oder 
zugänglich gemacht, in Datenbanken aufgenommen, auf elek-
tronischen Datenträgern gespeichert oder in sonstiger Weise 
elektronisch vervielfältigt, verbreitet oder verwertet werden. 
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, das Werk für die 
 automatisierten Analyse insbesondere zur Erkennung von 
Mustern, Trends und Korrelationen zu verwenden.

Verlag: Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG, Wil helmstraße 9, 
80801 München, Postanschrift: Postfach 40 03 40, 80703 
München, Telefon: (0 89)  3 81 89-0, Telefax: (0 89)  3 81 89-
398, info@beck.de. Postbank München IBAN: DE82 7001 
0080 0006 2298 02, BIC: PBNKDEFFXXX. Amtsgericht 
München, HRA 48045. Persönlich haftende Gesellschafter: 
Dr. h. c. Wolfgang Beck (Verleger in München) und C.H.Beck 
Verwaltungs GmbH, Amtsgericht München, HRB 254521.

Erscheinungsweise: Zweimal monatlich als DStR-Beilage.

Bezugspreis: Der Bezugspreis von DStRE ist im Bezugs-
preis von DStR enthalten. Jahrestitelei und -register sind nur 
noch mit dem je weiligen Heft lieferbar. Hinweise zu Preiser-
höhungen finden Sie in den beck-shop AGB unter Ziff. 10.4.

KundenServiceCenter:
Telefon: (0 89) 3 81 89-750
Telefax: (0 89) 3 81 89-358 
E-Mail: kundenservice@beck.de

Adressenänderungen: Teilen Sie uns rechtzeitig Ihre Adres-
senänderungen mit. Dabei geben Sie bitte neben dem Titel der 
Zeitschrift die neue und die alte Adresse an. 
Hinweis gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO: Bei Anschriften-
änderung kann die Deutsche Post AG dem Verlag die neue 
 Anschrift auch dann mitteilen, wenn kein Nachsendeauftrag 
gestellt ist. Hiergegen kann jederzeit mit Wirkung für die 
 Zukunft Widerspruch bei der Post AG eingelegt werden.

Druck: Mayr Miesbach GmbH, Am Windfeld  15, 83714 
Miesbach.

Impressum

ISSN 1431-956X


